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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Hauptausschuss 24.05.2016 nicht öffentlich Vorberatung 

Stadtrat 25.05.2016 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Änderungs/Ergänzungsantrag 

 

 

Wir stellen den Antrag, die Anlage zur Drucksache wie folgt zu ändern: 

 
Im § 6 Abs. 2 Satz 2 "Der Antrag muss den Wortlaut und die Begründung des begehrten zulässigen 
Anliegens enthalten; bei einem finanzwirksamen Erhebungsbegehren muss ein Vorschlag für die 
Deckung der Kosten der verlangten Maßnahme enthalten sein." erhält folgende Fassung "Der 
Antrag muss den Wortlaut und die Begründung des begehrten zulässigen Anliegens enthalten; bei 
einem finanzwirksamen Erhebungsbegehren muss ein Vorschlag für die Deckung der Kosten der 
verlangten Maßnahme enthalten sein." 

 

Begründung: 

Im umfangreichen und komplexen Haushaltsplan der Stadt Erfurt, der nach wie vor in keinem 
benutzerfreundlichen OpenData-Format verfügbar ist, nach Deckungsmöglichkeiten zu suchen, 
würde eine unbillige Hürde für viele Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern darstellen, da davon 
auszugehen ist, dass die meisten Anträge in der einen oder anderen Form Auswirkung auf den 
Haushalt hätten. Damit würde eine solche Formulierung in der Satzung das vom Stadtrat 
intendierte Ziel einer verstärkten Bürgerbeteiligung potentiell aushebeln. 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

24.05.2016, gez. i.A. Metwally   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Fraktion DIE LINKE. 

    

Titel der Drucksache: 

Antrag der Fraktion DIE LINKE. zur Drucksache 

0604/16 - Antrag des Oberbürgermeisters zur 

Drucksache 1860/15 Satzung der 

Landeshauptstadt Erfurt über die 

Durchführung von Erhebungen und zur 

aleatorischen Bürgerbeteiligung 
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